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TEIL I: ARGUMENTARIUM

9 Argumente für die Initiative „6 Wochen Ferien für alle“

1. Der Druck auf die Arbeitnehmenden hat zugenommen

Der technologische Wandel, die fortschreitende Globalisierung und die langen Rezessionsphasen führten in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem wirtschaftlichen Erneuerungsprozess. Verdichtung und Intensivierung der Arbeit, Erhöhung des Arbeitsrhythmus, steigender Zeitdruck, ständige Anpassungsbereitschaft und absolute Verfügbarkeit sind die Folgen für die Arbeitnehmenden. Die Belastung am Arbeitsplatz ist gestiegen. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ kompensiert die Intensivierung der Arbeit in Form von längeren Verschnaufpausen und Erholungszeit.

2. Die Belastung am Arbeitsplatz ist ein Gesundheitsrisiko und führt zu hohen Kosten
Durch den zunehmenden Druck am Arbeitsplatz bekommen viele Arbeitnehmende Probleme mit der Gesundheit. Rund die Hälfte der Arbeitnehmenden gibt an, am Arbeitsplatz unter grossem Druck zu stehen. Die gesundheitlichen Folgen der steigenden Arbeitsbelastung kosten die Schweizer Volkswirtschaft jährlich über vier Milliarden Franken. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ senkt das Gesundheitsrisiko und reduziert die Kosten der steigenden Arbeitsbelastung.

3. Mehr Freizeit für mehr Lebensqualität 

Bei vielen Arbeitnehmenden gerät die Balance zwischen Arbeit und Privatleben aus dem Gleichgewicht. Immer mehr Arbeitnehmende haben Mühe, Arbeit und Privatleben so miteinander zu vereinbaren, dass das Privatleben nicht zu kurz kommt. Die Arbeitnehmenden sollen neben der Arbeit genügend Zeit für die Familie, die Freunde oder für sich selber haben. Freizeit ist zentral für die Lebensqualität. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ ermöglicht den Arbeitnehmenden, Arbeit und Privatleben besser zu vereinbaren, und steigert die Lebensqualität. 
4. Mehr Ferien entsprechen dem Erholungsbedürfnis 

Eine Woche mehr Ferien entspricht einer Arbeitszeitreduktion von 10 Minuten pro Tag. Allerdings ist eine tägliche Arbeitszeitreduktion von 10 Minuten für die Arbeitnehmenden kaum spürbar. Die höhere Gangart in der Arbeitswelt macht es notwendig, dass die Arbeitnehmenden die Möglichkeit haben, einzelne Tage bis mehrere Wochen Distanz zur Hektik des Arbeitsalltags zu gewinnen. Eine Arbeitzeitreduktion in Form von mehr Ferien bringt einen Bündelungseffekt und erhöht die Selbstbestimmung und Zeitautonomie des Einzelnen. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ entspricht dem Erholungsbedürfnis der Arbeitnehmenden. 

5. Grosse Unterschiede zwischen den Branchen 

Heute unterscheiden sich die Ferienregelungen stark nach Branchen. Zahlreiche Branchen kennen nach wie vor nur das gesetzliche Minimum von vier Wochen Ferien, andere kennen einen bezahlten Ferienanspruch von fünf Wochen oder mehr. Diese Unterschiede sind nicht verständlich und nicht gerecht. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ schafft den Ausgleich und bringt für viele Arbeitnehmende eine Verbesserung. 
6. Schweiz hat Nachholbedarf
Im europäischen Vergleich haben die Arbeitnehmenden in der Schweiz weniger bezahlte Ferien und Feiertage. Gleichzeitig kennen die Arbeitnehmenden in der Schweiz längere Wochenarbeitszeiten als ihre europäischen Kollegen. Insgesamt stehen den Arbeitnehmenden in der Schweiz jährlich fast drei Wochen weniger Freizeit für Familie und Freunde zur Verfügung als den europäischen Arbeitnehmenden. Mit der Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ erhalten die Arbeitnehmenden der Schweiz mehr Freizeit und holen im europäischen Vergleich etwas auf. 

7. Arbeitsproduktivität ist stark gestiegen 

Die Arbeitnehmenden sind in den vergangenen Jahren produktiver geworden. Zwischen 1992 und 2004 erhöhte sich die Arbeitsproduktivität um 13.8 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Reallöhne nur um bescheidene 3.2 Prozent. Der grösste Teil der erhöhten Arbeitsproduktivität kam den Arbeitnehmenden nicht zugute. Es besteht Nachholbedarf. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ will, dass die bereits erfolgten Produktivitätsgewinne an die Arbeitnehmenden in Form von mehr Ferien weitergegeben werden. 
8. Investition in die Gesundheit und Arbeit
Mit sechs Wochen Ferien pro Jahr werden längere Erholungsphasen als Ausgleich zur hohen Arbeitsbelastung geschaffen. Erholte Arbeitnehmende sind produktiver, motivierter und leistungsfähiger am Arbeitsplatz und haben weniger Fehlzeiten. Eine Woche mehr Ferien bedeutet eine Investition von rund zwei Prozent der Lohnsumme. Die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ ist eine Investition in die Gesundheit und die Arbeit. 

9. Realistische Übergangsfristen und schrittweise Erhöhung der Ferien

Der Ferienanspruch von sechs Wochen für alle soll möglichst einfach in die Praxis umgesetzt werden. Deshalb sind für die Umsetzung der Volksinitiative realistische Übergangsfristen vorgesehen. Nach der Annahme der Volksinitiative durch Volk und Stände haben die Unternehmen sechs Jahre zur Verfügung, um die Ferien aller Arbeitnehmenden schrittweise auf sechs Wochen zu erhöhen. Mit den vorgesehenen Übergangsbestimmungen ermöglicht die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ der Wirtschaft eine realistische Umsetzung. 
TEIL II: HINTERGRUND

1.
Einleitung
Die Schweiz hat eine intensive Erneuerung der wirtschaftlichen Strukturen hinter sich. Der technologische Wandel und die fortschreitende Globalisierung führten zu strukturellen Anpassungen. Während Jahren löste eine betriebliche Restrukturierung die andere ab. Entlassungsschübe haben diesen Prozess geprägt. Während der Wirtschaftskrisen erreichte die Arbeitslosigkeit Rekordmarken. Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, begleitet den Arbeitsalltag. 

Vor diesem Hintergrund haben die Betriebe den Druck auf die Arbeitnehmenden verstärkt. Es wurden höchste Flexibilität und ständige Anpassungsbereitschaft verlangt. Die Hektik am Arbeitsplatz nahm zu, die Arbeitsprozesse wurden verdichtet und der Arbeitsrhythmus ständig erhöht. Viele Arbeitnehmende haben die Grenze der Belastbarkeit erreicht, immer mehr bekommen Probleme mit der Gesundheit. 

Es ist dringend notwendig, die zunehmende Belastung am Arbeitsplatz auszugleichen und in Gesundheit, Erholung und Freizeit zu investieren. Die Arbeitnehmenden brauchen neben der Arbeit genügend Freizeit. Zeit, um durchatmen zu können, aufzutanken und sich zu erholen. Zeit für die Familie und Freunde und sich selbst. Freizeit ist wichtig für die Lebensqualität. 
Der Lösungsansatz ist klar: Die Intensivierung der Arbeit muss in Form zusätzlicher Freizeit kompensiert werden. Aus diesem Grund haben die elf Verbände von Travail.Suisse - Syna, Angestellte Schweiz, Hotel & Gastro Union, transfair, die Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), die Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV), der Verband der Fachhochschuldozierenden Schweiz (FH-CH), der Personalverband der Bundeskriminalpolizei PV BKP, DROGA HELVETICA, der Verband der Ungarischen Christlichen Arbeitnehmer/innen der Schweiz (VUCAS), die Association des Assistants en Information Documentaire (AAID) und der Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) - die Volksinitiative „6 Wochen Ferien für alle“ lanciert. 

Die Forderung ist auch gerechtfertigt, weil den Arbeitnehmenden über Jahre hinweg ein bedeutender Teil des Produktivitätswachstums vorenthalten worden ist. Die Reallohnentwicklung hinkt der Arbeitsproduktivitätsentwicklung hintennach. Zudem herrscht im Bereich der Arbeitszeit seit Jahren Stillstand. Im internationalen Vergleich gehört die Schweiz zu den Ländern mit den höchsten Arbeitszeiten. Die Arbeitnehmenden haben sich einen Ausgleich in Form von mehr Ferien und Freizeit verdient. 

2.
Ferien: Situation heute 
2.1
Gesetzliche Regelung

Der Ferienanspruch der Arbeitnehmenden ist im Obligationenrecht festgelegt. Artikel 329a Absatz 1 des Obligationenrechts legt fest, dass die Arbeitnehmenden einen gesetzlichen Anspruch auf mindestens vier Wochen bezahlte Ferien pro Kalenderjahr haben. Eine Woche mehr, das heisst, einen Anspruch auf mindestens fünf Wochen Ferien haben die jüngeren Arbeitnehmenden bis zum vollendeten 20. Altersjahr. 

Das Gesetz schreibt ferner vor, dass Ferien arbeitsfreie Zeit sind und der Erholung dienen. Während dieser Zeit dürfen die Arbeitnehmenden keiner anderen entlöhnten Arbeit nachgehen. Die Ferien müssen als solche bezogen werden, nur in Ausnahmefällen darf der Ferienanspruch durch einen Lohnzuschlag abgegolten werden. In der Regel sind die Ferien im Verlauf des betreffenden Kalenderjahres zu beziehen. Dabei müssen wenigstens zwei Ferienwochen zusammenhängen. Den Zeitpunkt der Ferien bestimmt der Arbeitgeber, er muss aber Rücksicht nehmen auf die Wünsche der Arbeitnehmenden, soweit dies mit den Interessen des Betriebs vereinbar ist. Das Festlegen des Ferienzeitpunktes obliegt demnach der gegenseitigen Verständigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmendem. 
Die letzte Anpassung des Obligationenrechts in Sachen Ferien liegt bereits 24 Jahre zurück. Sie basiert auf dem indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Die Initiative verlangte für alle Arbeitnehmenden einen Anspruch auf jährlich vier Wochen bezahlte Ferien; für die Jugendlichen bis zum vollendeten 20. Altersjahr und die Arbeitnehmenden ab dem 40. Altersjahr einen Anspruch auf fünf Wochen bezahlte Ferien. Die heutige Regelung wurde im Jahr 1983 als indirekter Gegenvorschlag durch das Parlament beschlossen und ist seit dem 1. Juli 1984 in Kraft. Vor der Revision hatten die Arbeitnehmenden einen Ferienanspruch von mindestens zwei Wochen. Für die Jugendlichen galt ein Ferienanspruch von drei Wochen. 

2.2
Grosse Unterschiede zwischen den Branchen 

Die Realität sieht ganz anders aus. Es gibt heute bezüglich Ferienregelung grosse Unterschiede nach Branchen. Tabelle 1 zeigt die Anzahl Ferienwochen pro Vollzeitarbeitenden nach Branchen auf. So übersteigen beispielsweise das Kredit- und Versicherungswesen mit 5.1 Wochen Ferien und der Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung mit 4.9 Wochen Ferien das gesetzlich vorgegebene Minimum um rund eine Woche. Die Arbeitnehmenden im Bausektor haben durchschnittlich 4.5 Wochen Ferien. Mit dem gesetzlichen Minimum von vier Wochen müssen sich hingegen die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft zufrieden geben. 

Tabelle 1: Anzahl Ferienwochen pro Vollzeitarbeitenden nach Branchen 

	Branche
	Ferienwochen 
	Vollzeitbeschäftigte 

	Land- und Forstwirtschaft
	4
	160’000


	Baugewerbe
	4.5
	267’800

	Handel, Reparaturgewerbe
	4.6
	397’600

	Gastgewerbe
	4.6
	140’900

	Erbringung von sonstigen öffentlichen und privaten Dienstleistungen
	4.6
	89’400

	Immobilien, Vermietung, Informatik, F&E
	4.6
	301’800

	Gesundheits- und Sozialwesen
	4.8
	196’000

	Industrie, verarbeitendes Gewerbe, Energie und Wasserversorgung
	4.8
	608’700

	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
	4.9
	179’400

	Öffentliche Verwaltung
	4.9
	111’500

	Kredit und Versicherungsgewerbe
	5.1
	162’300


Quelle: Bundesamt für Statistik, 2006, eigene Zusammenfassung

Grosse Unterschiede sind ebenfalls zwischen den Altersklassen auszumachen. Die Altersklasse der 21- bis 49 Jährigen hat im Schnitt 4.8 Wochen Ferien. Das ist fast eine Woche weniger als die Altersklasse der 50– bis 64 Jährigen: Sie haben im Schnitt rund 5.6 Wochen Ferien
. Diese höhere Ferienanzahl ist dadurch zu begründen, dass die älteren Arbeitnehmenden längere Erholungsphasen brauchen, damit sie die Belastung am Arbeitsplatz ausgleichen können. Das wurde auch von der Arbeitgeberseite so erkannt und akzeptiert. Allerdings ist es heute so, dass die Arbeitsbelastung bei allen Arbeitnehmenden stark steigt, aber längst nicht alle von längeren Erholungsphasen beziehungsweise mehr Ferien profitieren können. 

Allerdings ist zu beachten: Die Statistik über die Ferien erfasst nur die Vollzeitarbeitenden. Nicht erfasst sind die Teilzeitarbeitenden sowie die Personen, die im Stundenlohn arbeiten und die Ferien durch einen Lohnzuschlag ausbezahlt erhalten. Ein beträchtlicher Teil der Erwerbsbevölkerung fehlt also in dieser Betrachtung. Die Erfahrung zeigt, dass gerade Teilzeitarbeitnehmende oder Stundenlohnbeschäftigte häufig Arbeitsbedingungen haben, die das gesetzliche Minimum kaum übersteigen. Deshalb ist davon auszugehen, dass bei Einbezug der Teilzeit- und der Stundenlohnbeschäftigten die Durchschnittswerte nach Branchen oder nach Altersklassen tiefer wären.  
2.3
Grosse Unterschiede zwischen den Gesamtarbeitsverträgen 

Eine Auswertung der Ferienregelungen von Gesamtarbeits- und Firmenverträgen zeigt, dass die durch die Sozialpartner ausgehandelten Ferienregelungen sehr unterschiedlich sind. Es gibt immer noch zahlreiche Gesamtarbeitsverträge, die nicht über das gesetzliche Minimum hinausgehen. 

Beispielsweise haben die Reinigungsbranche, das Maler- und Gipsergewerbe und die Bekleidungsindustrie nach wie vor nur das gesetzliche Minimum von vier Wochen Ferien pro Kalenderjahr. Die meisten Arbeitnehmenden ab dem 50. Altersjahr haben in diesen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) eine fünfte Ferienwoche. Für die fünfte Ferienwoche ist aber nicht nur das Alter ausschlaggebend, sondern es gibt auch Abstufungen nach Dienstjahren wie beispielsweise in der Reinigungsbranche oder im Coiffeurgewerbe. 

Der Anspruch auf fünf Wochen Ferien für alle Arbeitnehmenden gilt beispielsweise für das Bauhauptgewerbe, für Coop und Migros, die Maschinenindustrie, sowie die Swisscom und die Post. Arbeitnehmende über 50 Jahre haben in diesen Bereichen meistens Anspruch auf eine sechste Ferienwoche.

Andere Branchen wiederum stufen den Ferienanspruch in Abhängigkeit von der Wochenarbeitszeit ab. So haben die Arbeitnehmenden im Gastgewerbe mit 41 Wochenstunden Arbeitszeit Anspruch auf vier Wochen Ferien, jene mit 42 Wochenstunden auf fünf Wochen. 

Tabelle 2: Ferienregelung in Gesamtarbeitsverträgen und Firmenverträgen

	Anzahl 

Wochen
	Branche
	Anzahl Wochen ab dem 50. Lebensjahr

	4 Wochen
	Gastgewerbe (41 Stundenwoche), 

Reinigungsbranche, Carrosseriegewerbe, 

Coiffeurgewerbe, Damenschneider/innen, Schneiderhandwerk, Elektroinstallationsgewerbe, Holzindustrie und Holzwaren, 

Drechslergewerbe, Innendekoration, 

Sattler- und Möbelfachhändler/innen, 

Maler- und Gipsergewerbe, 

Marmor- und Granitgewerbe, 

Metallunion, Möbelindustrie, 

Lederwarenindustrie, Schuhindustrie, 

Textil- und Bekleidungsindustrie, 

Zahntechniker/innen, Ziegelindustrie
	Die Mehrheit der Arbeitnehmenden hat ab dem 50. Lebensjahr eine 5. Ferienwoche, bei einigen ist diese noch an die Anzahl Dienstjahre gekoppelt.

	4 Wochen und ein paar Tage
	Dach- und Wandgewerbe, Hafner- und 

Plattenleger/innen, Suissetec (Heizung, Lüftung, Spenglerei, Sanitätsgwerbe), 

Papierindustrie, Schreinergewerbe
	Die Mehrheit der Arbeitnehmenden hat ab dem 50. Lebensjahr eine 5. Ferienwoche.

	5 Wochen
	Gastgewerbe (42 Stundenwoche),

Bauhauptgewerbe, Betonwarenindustrie, Coop, 

Migros, Globus-Gruppe, Gleisbau, 

Gerüstebaugewerbe, Grafisches Gewerbe, Holzbau, Maschinenindustrie, 

Uhrenindustrie, Swisscom, Post, SBB 
	Viele Arbeitnehmende haben ab dem 50. Lebensjahr eine 6. Ferienwoche


2.4
Internationaler Vergleich

Es gibt verschiedene internationale Statistiken, die Ferien, Feiertage und Arbeitszeiten erfassen und vergleichen. Je nach verwendeter Datenquelle ergeben sich unterschiedliche Resultate. Trotz dieser Schwierigkeit zeigen alle internationalen Vergleiche in die gleiche Richtung: Die Arbeitnehmenden in der Schweiz haben vergleichsweise wenig Ferien und lange Arbeitszeiten. 

Die OECD hat im 2007 einen internationalen Vergleich über rein gesetzlich bezahlte Ferienansprüche und gesetzlich bezahlte Feiertage gemacht. Die Schweiz schneidet mit 20 Ferientagen pro Vollzeitarbeitnehmenden schlecht ab und besetzt zusammen mit den Niederlanden und Grossbritannien den letzten Platz
. Allerdings sind die Resultate mit Vorsicht zu geniessen: Hauptgrund für das schlechte Abschneiden der Schweiz ist, dass die vier gesetzlichen Feiertage Neujahr, Auffahrt, 1. August und Weihnachten zwar vorgeschrieben sind, es aber während dieser Feiertage keinen gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung gibt. In Tat und Wahrheit erhalten wohl die meisten Arbeitnehmenden an den vier gesetzlichen Feiertagen , sowie an anderen, kantonal festgelegten Feiertagen wie Ostermontag, Pfingstmontag oder Allerheiligen etc. ihren Lohn weiterbezahlt. 

Grafik 1: Gesetzlich bezahlte Ferien und gesetzlich bezahlte Feiertage in verschiedenen OECD-Ländern
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Quelle: OECD, 2007

Allerdings greift der Vergleich von rein gesetzlich bezahlten Ferien und gesetzlich bezahlten Feiertagen zu kurz. Die Schweiz kennt wie auch die meisten OECD-Länder Ferienregelungen in Gesamtarbeitsverträgen oder Einzelarbeitsverträgen, welche die gesetzlichen Ferienansprüche übertreffen (vergleiche Kapitel 2.3). 

Eine realistischere Übersicht gibt die Wirtschaftsförderung Genf, die Ferien- und Freitage-Regelungen miteinander vergleicht. Die Resultate für die Schweiz gehen in die gleiche Richtung wie die OECD-Studie. Unter den untersuchten Ländern haben die Erwerbstätigen in der Schweiz am wenigsten Ferien und Freitage. 

Tabelle 3: Ferientage und Freitage
	
	Ferien und Freitage

	Schweiz
	31

	Belgien
	32

	Irland
	35

	Frankreich
	35

	Grossbritannien
	38

	Italien
	39

	Niederlande
	39

	Deutschland
	43


Quelle: Wirtschaftförderung Genf, International Comparison 2003

Werden nicht Ferienregelungen sondern Jahresarbeitszeiten verglichen, so zeigt sich, dass die Schweiz im europäischen Vergleich zu den Ländern mit den höchsten Arbeitszeiten zählt (vergleiche Kapitel 3.1). Aufgrund der langen Arbeitszeiten haben die Arbeitnehmenden in der Schweiz rund 120 Stunden pro Jahr weniger Freizeit als der durchschnittliche europäische Arbeitnehmende
. Das sind knapp drei Wochen weniger Zeit für die Familie, Freunde und sich selbst. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schweizer Arbeitnehmenden im internationalen Vergleich die kürzesten Ferien und die längsten Arbeitszeiten haben. 

3.
Arbeitsbelastung und Gesundheit

3.1
Hohe Belastung der Arbeitnehmenden aufgrund langer Arbeitszeiten

Die Schweizer Wirtschaft ist international äusserst konkurrenzfähig und profitiert von einer hohen Standortattraktivität. Auch die Bevölkerung profitiert von einem hohen Wohlstand. Diese gute Position ist insbesondere den Arbeitnehmenden, ihrer hohen Einsatzbereitschaft, ihren guten Leistungen und ihrem Fleiss zu verdanken. So gehört die  Schweiz im europäischen Vergleich zu den Ländern mit den höchsten Arbeitszeiten. Grafik 2 verdeutlicht, dass die Arbeitnehmenden in der Schweiz mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 44 Stunden ganz oben auf der europäischen Rangliste stehen, weit vor Österreich, Deutschland, Italien oder Frankreich
. 

Grafik 2: Wochenarbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden im europäischen Vergleich
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Die langen Arbeitszeiten gehen einher mit weniger Erholungszeit und weniger Freizeit und bedeuten eine hohe Belastung der Arbeitnehmenden. 
3.2
Rasante Entwicklung der Wirtschaft verändert die Arbeitswelt 

Die Belastung der Arbeitnehmenden hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten nochmals zugenommen. Die Schweizer Wirtschaft hat einen intensiven Erneuerungsprozess hinter sich. Durch den technologischen Wandel wurden Arbeitsprozesse vollautomatisiert, und ein Rationalisierungs- und Technologisierungsschub löste den anderen ab. Die zunehmende Globalisierung setzte auch die Schweizer Wirtschaft unter einen steigenden Wettbewerbsdruck und führte zu vermehrtem Konkurrenzkampf. 

Die Folgen davon zeigen sich eindrücklich im Strukturwandel der Schweizer Wirtschaft. Insgesamt sind zwischen 1991 und 2006 rund 180'000 Stellen verloren gegangen. Der dritte Sektor – Industrie und Bau – schrumpfte um 280'000 Stellen - das sind 23 Prozent der Arbeitsplätze des gesamten Sektors, während der Dienstleistungssektor um 100'000 Stellen bzw. um 5 Prozent zugenommen hat
. Zusätzlich hat die Schweiz in den vergangenen fünfzehn Jahren Zeiten höchster Arbeitslosigkeit durchlebt. In der lang anhaltenden Rezessionsphase der 90er Jahre erreichte die Arbeitslosenquote im Jahr 1997 mit knapp 6 Prozent oder - in Zahlen ausgedrückt - über 200’000 Arbeitslosen und über 250'000 registrierten Stellensuchenden ihren Höhepunkt. 

Die rasante Entwicklung der Wirtschaft erhöhte die Gangart in der Arbeitswelt nochmals massiv. Stichworte sind in diesem Zusammenhang Verdichtung und Intensivierung der Arbeit, hohe Arbeitsbelastung bei grossem Zeitdruck und lange Konzentrationsphasen. Die klassische Laufbahn – von der Lehre bis zur Pensionierung im selben Beruf und womöglich im selben Unternehmen – gibt es nicht mehr. Brüche im Erwerbsleben durch Umstrukturierungen, Umschulungen, Branchenwechsel und Arbeitslosigkeit sind zur neuen Realität der Arbeitnehmenden geworden. Insgesamt ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Druck auf die Arbeitnehmenden nochmals erhöht worden.

3.3
Der Druck auf die Arbeitnehmenden nimmt zu 

Die Faktoren, die die Arbeitsbelastung zusätzlich erhöhen, wurden vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium erfasst und sind in Tabelle 5 aufgelistet. 

Tabelle 5: Hohe Belastung am Arbeitsplatz 

	Faktoren der Arbeitsbelastung
	Davon betroffene Arbeitnehmende

	Störungen am Arbeitsplatz
	79 Prozent

	Aufgabenparallelität 
	66 Prozent

	Umstrukturierungen
	63 Prozent

	Ständige Konzentrationsphasen
	47 Prozent

	Keine Einflussmöglichkeiten
	41 Prozent

	Über 45 Stunden pro Woche
	30 Prozent

	Zeitlich befristete Anstellung
	12 Prozent

	Angst vor Arbeitsplatzverlust
	11 Prozent


Quelle: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium 2005

Fast zwei Drittel der Arbeitnehmenden sind laufend mit betrieblichen Umstrukturierungen und Neuerungen konfrontiert, was von ihnen höchste Flexibilität und Anpassungsbereitschaft verlangt. Die Verdichtung der Arbeit zeigt sich insbesondere darin, dass die so genannte Aufgabenparallelität stetig zunimmt; fast siebzig Prozent der Arbeitnehmenden erledigen an ihrem Arbeitsplatz verschiedene Aufgaben gleichzeitig. Damit steigen aber auch die Konzentrationsphasen an: Rund 50 Prozent der Arbeitnehmenden geben an, dass sie sich bei der Arbeit ständig und stark konzentrieren müssen. Trotz der langen und steigenden Konzentrationsphasen werden 80 Prozent aller Beschäftigten am Arbeitsplatz regelmässig durch Störfaktoren oder Umgebungseinflüsse unterbrochen oder gestört. Über 40 Prozent der Arbeitnehmenden haben am Arbeitsplatz überhaupt keine Einflussmöglichkeiten. Sie sind am völlig fremdbestimmt und werden zur beliebig verschiebbaren Manipuliermasse. 

Der zunehmende Zeitdruck und das steigende Arbeitstempo zwingt viele Arbeitnehmende zu Überstunden. Über ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten arbeitet regelmässig mehr als 45 Stunden pro Woche und mehr als vertraglich vereinbart – das heisst die Betroffenen machen Überstunden. Auffallend ist, dass so genannt flexible bzw. gleitende Arbeitszeiten mit langen Wochenarbeitszeiten und Überstunden einhergehen. Flexible Arbeitszeiten und Gleitarbeitszeit sind daher nicht eine echte Zeitautonomie für die Arbeitnehmenden. Profitieren davon können vor allem die Arbeitgeber, die Nachteile tragen die Arbeitnehmenden
. Insgesamt wurden im Jahr 2005 in der Schweiz 176 Millionen Überstunden geleistet, was rund 90'000 Vollzeitstellen entspricht. Das ergibt pro Vollzeitarbeitnehmenden durchschnittlich 51 Stunden innerhalb eines Jahres oder umgerechnet 6 Arbeitstage bzw. eine Arbeitswoche plus einen Arbeitstag
. 

3.4
Die hohe Arbeitsbelastung verursacht Gesundheitsprobleme 

Die zunehmende Hektik in der Arbeitswelt und der hohe Druck am Arbeitsplatz gehen nicht spurlos an den Arbeitnehmenden vorbei, sondern werden zum Gesundheitsrisiko. Gemäss der Gesundheitsbefragung des Bundesamtes für Statistik steht die Hälfte der Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz unter starker nervlicher Belastung
.  Hohe Arbeitstempi, die Angst vor Arbeitsplatzverlust und die Vorgabe, in immer kürzerer Zeit immer mehr leisten zu müssen, erhöhen die Belastung. Negativer Druck am Arbeitsplatz kann eine Vielzahl von gesundheitlichen Beeinträchtigungen hervorrufen. Die Beschwerden äussern sich in unterschiedlicher Form und führen von Kopf- und Rückenschmerzen, Verdauungsstörungen, Gewichtsproblemen, Schlaflosigkeit, depressiven Verstimmungen bis hin zu Herz- und Kreislaufbeschwerden. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) bestätigt in seiner Studie, dass die Arbeitnehmenden unter starker Belastung stehen. Rund 40 Prozent der Erwerbstätigen beurteilen ihre Arbeit als oft bis sehr oft hektisch. Rund ein Drittel der Arbeitnehmenden stuft die Arbeit als psychisch sehr belastend ein. Ein Viertel der Arbeitnehmenden fühlt sich sehr oft gestresst. Bei vielen ist die Arbeitsbelastung nicht mehr zu bewältigen, sie empfinden ihre Gesundheit als schlecht und sehen sich gezwungen, Medikamente einzunehmen, medizinische Hilfe zu beanspruchen und ihre beruflichen und privaten Tätigkeiten einzuschränken. Im Vergleich mit früheren Studien lässt sich feststellen, dass sowohl die Personen, die sich über Stresssymptome beklagen, als auch diejenigen, die sich bei schlechter Gesundheit fühlen, zahlenmässig stark zunehmen
. Die Hauptquelle des Belastungsdruckes ist mit 58 Prozent am häufigsten die Arbeit, die Kombination von Arbeit und Privatleben war für 36 Prozent die Hauptquelle der Belastung
. 
Grafik 3: Arbeitsleben ist die Hauptquelle des Belastungsdrucks
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Für viele Arbeitnehmende ist die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Die hohe Belastung durch die langen Arbeitszeiten sowie der zunehmende Druck am Arbeitsplatz führen zu einem Verlust an Lebensfreude und Lebensqualität und haben gesundheitliche Folgen für die Arbeitnehmenden. Insgesamt beeinträchtigt der Druck am Arbeitsplatz nicht nur die Arbeitnehmenden, sondern ebenfalls ihr privates Umfeld. 

3.5
Die Kosten der steigenden Belastung am Arbeitsplatz 

Der Stress am Arbeitsplatz und die gesundheitlichen Folgen davon verursachen beträchtliche Kosten für die Schweizer Volkswirtschaft. Die Stress-Studie des seco aus dem Jahr 2000 berechnete, dass sich die finanziellen Auswirkungen von Stress auf rund 4.2 Milliarden Franken oder ca. 1.2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) belaufen. Dabei betragen die medizinischen Kosten 1.4 Milliarden Franken, die Selbstmedikation gegen Stress 348 Millionen Franken und die Kosten im Zusammenhang mit Fehlzeiten und Produktionssausfällen 2.4 Milliarden Franken. Zählt man zu den direkt dem Stress angelasteten Kosten noch diejenigen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten dazu, so belaufen sich die volkswirtschaftlichen Kosten arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen auf mindestens 8 Milliarden Franken oder 2.3 Prozent des BIP. 
Das ist noch nicht alles. Die steigenden Kosten in der Invalidenversicherung sind unter anderem auch auf den stark gestiegenen Druck am Arbeitsplatz zurück zu führen. Ein Indiz dafür, dass insbesondere die psychosoziale Belastung am Arbeitsplatz zugenommen hat, zeigt sich in der Tatsache, dass im Jahr 2005 40 Prozent aller Neurenten auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind
.  Diese Zahlen zeigen: Die Eindämmung des steigenden Drucks am Arbeitsplatz und die Bekämpfung des damit verbundenen Gesundheitsrisikos lassen sich ökonomisch rechtfertigen.

4. Mehr Ferien bedeuten mehr Lebensqualität 

4.1
Frei verfügbare Zeit ist zentral für die Lebensqualität 

Die Arbeit ist und bleibt einer der zentralen Werte für die meisten Menschen. Nach wie vor ist Lebenssinn und Lebensqualität stark mit der Möglichkeit einer befriedigenden Arbeit verbunden. Gleichzeitig ist die freie Verfügbarkeit über Zeit zu einem zentralen Wert im persönlichen Leben vieler Menschen geworden. Denn die freie Zeit bietet Möglichkeiten der Selbstentfaltung und Eigenständigkeit, wie sie in der Arbeit für viele Arbeitnehmende nur beschränkt vorhanden sind. Die meisten Menschen empfinden ihre Lebensqualität dann als hoch, wenn ihr Leben nicht nur der Arbeit, sondern auch anderen sinnorientierten Tätigkeiten wie dem Austausch in der Familie und unter Freunden, Hobbys, der Freiwilligenarbeit, dem Reisen etc. genügend Raum gewährt.

4.2
Ferien bieten Zeit zur Erholung und den Ausgleich zur Arbeit 

Das Erwerbsleben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ein Mensch steht gut und gern 40 bis 50 Jahre im Erwerbsleben. Das ist eine lange Zeit. Jeder Arbeitnehmende hat das Recht, gesund und unversehrt in den Ruhestand treten zu können. Doch die zunehmende Belastung am Arbeitsplatz wird zum Gesundheitsrisiko. Dieses Gesundheitsrisiko muss minimiert werden. Deshalb braucht es während des Erwerbslebens genügend Verschnaufpausen und Erholungszeit. Erholung ist wichtig, um wieder motiviert und produktiv am Arbeitsplatz zu sein. 

Zudem sollen die Arbeitnehmenden während ihres Erwerbslebens auch genügend Zeit für andere Lebensbereiche haben. Für viele Arbeitnehmende ist die Balance zwischen Arbeit und Privatleben aus dem Gleichgewicht geraten. Immer mehr Arbeitnehmende haben Mühe, Arbeit und Privatleben so miteinander zu vereinbaren, dass das Privatleben nicht zu kurz kommt. 

Erwerbstätige Eltern stehen vor den Schulferien immer wieder vor dem Problem, eine gute externe Kinderbetreuung zu organisieren. Wenn die Eltern mehr Ferien haben, können sie die Kinderbetreuung grösstenteils selber übernehmen. Mehr Ferien sind auch ein positives Signal für die Familien, mehr Zeit gemeinsam zu verbringen. 
4.3
Ferien statt Arbeitszeitverkürzung 

Eine Woche mehr Ferien entspricht einer Arbeitszeitreduktion von zehn Minuten pro Tag. Allerdings ist eine tägliche Arbeitszeitreduktion von zehn Minuten für die Arbeitnehmenden kaum spürbar. Zehn Minuten weniger Arbeitszeit pro Tag reichen nicht einmal aus, einen Zug früher nach Hause zu nehmen. Mit der Verdichtung und Intensivierung der Arbeitsprozesse ist es notwendig, dass die Arbeitnehmenden die Möglichkeit haben, jährlich mehrere Tage und Wochen Distanz zur Hektik des Arbeitsalltags zu gewinnen. Eine Arbeitzeitreduktion in Form von mehr Ferien bringt einen Bündelungseffekt, der letztlich einen nachhaltigeren Erholungseffekt hat. Zudem werden die Selbstbestimmung und die Zeitautonomie des Einzelnen erhöht. 

5. Nachholbedarf und Realisierbarkeit 

5.1
Produktivitätsfortschritte an die Arbeitnehmenden weitergeben 

Die Arbeitnehmenden in der Schweiz zeichnen sich durch ihre hohe Einsatzbereitschaft, gute Leistungen und Fleiss aus. Dies zeigt sich auch in der Arbeitsproduktivität, die zwischen 1992 und 2004 um rund 13.8 Prozent gestiegen ist
.. Berücksichtigt man die Entwicklung der Reallöhne, dann zeigt sich folgendes Bild: Die Reallöhne erhöhten sich zwischen 1992 und 2004 um bescheidene 3.2 Prozent
. Daraus ergibt sich eine Differenz von gut 10 Prozent. Die Differenz von 10 Prozent zeigt, dass der grösste Teil der erhöhten Arbeitsproduktivität den Arbeitnehmenden nicht zugute kam. Es besteht also Nachholbedarf. 

Grafik 4: Entwicklung Arbeitsproduktivität und Reallohn 1992 – 2004
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Quelle: Bundesamt für Statistik
5.2
Stillstand in Sachen Arbeitszeit 

Der Nachholbedarf zeigt sich noch eindrücklicher, wenn zusätzlich der Aspekt der Arbeitszeit einbezogen wird. Im Bereich der Arbeitszeit herrscht seit Jahren praktisch Stillstand. Zwischen 1992 und 2004 sank die tatsächlich geleistete Arbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden um insgesamt 12 Minuten auf 42 Stunden pro Woche. Das ist eine jährliche Reduktion der Wochenarbeitszeit von knapp einer Minute beziehungsweise einer Reduktion pro Arbeitstag von knapp 20 Sekunden
. Im internationalen Vergleich ist das ein extrem mageres Ergebnis. Insbesondere unsere Nachbarstaaten kennen bereits seit langem kürzere Arbeitszeiten und haben diese im vergangenen Jahrzehnt noch weiter reduziert (vgl. Kapitel 3.1). 

Tabelle 6: Entwicklung von Arbeitszeit, Arbeitsproduktivität, Reallohn


      (Veränderungen gegenüber Vorjahr in %)

	Jahr
	Wöchentliche Arbeitszeit Vollzeitarbeitnehmende
	Arbeitsproduktivität


	Reallohn



	1992
	-0.23%
	(42.20  Stunden)
	 1.0%
	 1.2%

	1993
	-0.05%
	(42.18  Stunden)
	 0.8%
	-0.7%

	1994
	 0.57%
	(42.42  Stunden)
	 0.5%
	 0.5%

	1995
	-0.72%
	(42.12  Stunden)
	 1.7%
	-0.5%

	1996
	-0.95%
	(41.72  Stunden)
	 2.2%
	 0.5%

	1997
	 0.48%
	(41.92  Stunden)
	 2.6%
	 0.0%

	1998
	 0.24%
	(42.02  Stunden)
	 1.0%
	 0.6%

	1999
	-0.15%
	(41.95  Stunden)
	-0.8%
	-0.5%

	2000
	-0.04%
	(41.94  Stunden)
	 2.9%
	-0.3%

	2001
	-0.21%
	(41.85  Stunden)
	 1.8%
	 1.5%

	2002
	-0.30%
	(41.73  Stunden)
	 0.9%
	 1.1%

	2003
	 0.39%
	(41.89  Stunden)
	-0.6%
	 0.8%

	2004
	 0.19%
	(41.97  Stunden)
	 0.2%
	 0.1%


Quelle: Bundesamt für Statistik

5.3
Investition in die Gesundheit und Arbeit 

Mit der Verdichtung und Intensivierung der Arbeit erhöhen sich das Gesundheitsrisiko und das Erholungsbedürfnis. Mit mehr Ferien pro Jahr werden längere Erholungsphasen als Ausgleich zur hohen Arbeitsbelastung geschaffen. Erholte Arbeitnehmende sind auf die lange Frist gesehen produktiver, motivierter und leistungsfähiger und haben weniger Fehlzeiten. Geht man davon aus, dass die Ferien im Schnitt um eine Woche erhöht werden, dann bedeutet das eine Investition in die Gesundheit von rund zwei Prozent der Lohnsumme der Arbeitnehmenden beziehungsweise von knapp 6 Milliarden Franken
. Die Initiative sieht realistische Übergangsfristen vor. Demnach erfolgt die Erhöhung der Feriendauer schrittweise über sechs Jahre hinweg, was eine jährliche Erhöhung der Lohnsumme um rund 0.3 Prozent oder einer Milliarde Franken jährlich ausmacht. Es handelt sich hierbei um eine Investition in Gesundheit und Arbeit, die beiträgt, die Kosten, die als Folge der erhöhten Arbeitsbelastung anfallen, zu senken. 

5.4
Realistische Übergangsfristen und schrittweise Erhöhung der Ferien 

Der Ferienanspruch von sechs Wochen für alle soll gut in die Praxis umgesetzt werden können. Deshalb sind für die Umsetzung der Volksinitiative Übergangsfristen vorgesehen. Nach der Annahme der Volksinitiative durch Volk und Stände, haben die Unternehmen sechs Jahre zur Verfügung, den Ferienanspruch aller Arbeitnehmenden auf sechs Wochen zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt schrittweise. Im Kalenderjahr, das auf die Annahme der Initiative folgt, wird der Ferienanspruch für alle Arbeitnehmenden auf mindestens fünf Wochen erhöht. In den darauf folgenden fünf Kalenderjahren steigt dann der Anspruch jährlich um einen Tag. Die schrittweise Einführung des Anspruches auf sechs Wochen Ferien ermöglicht der Wirtschaft eine realistische Umsetzung. 

TEIL III: INITIATIVTEXT UND ERLÄUTERUNGEN

1. Initiativtext

Der Initiativtext lautet: 

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
Art. 110 Abs. 4 (neu)

4 Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf bezahlte Ferien von jährlich mindestens sechs Wochen. 

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 
Art. 197 Ziff. 8 (neu)

8.
Übergangsbestimmungen zu Art. 110 Abs. 4 (neu)

1 Im Kalenderjahr, das der Annahme von Artikel 110 Absatz 4 durch Volk und Stände folgt, haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf mindestens fünf Wochen Ferien. In den darauffolgenden fünf Kalenderjahren steigt der Anspruch jährlich um einen Tag.

2 Bis zum Inkrafttreten der geänderten Bundesgesetzgebung regelt der Bundesrat die notwendigen Einzelheiten.

2. Erläuterungen zum Initiativtext

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Wie bisher sind mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alle Personen gemeint, die über alle Sektoren und Branchen hinweg und unabhängig ihres Beschäftigungsgrads in einem privatrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. Darunter fallen wie bis anhin ebenfalls die Lehrlinge, Praktikantinnen und Praktikanten sowie andere Personen, die hauptsächlich zur Ausbildung oder zur Vorbereitung der Berufswahl in einem Betrieb tätig sind. 

Anspruch
Wie bisher bleiben Ferien eine Forderung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber. Die Änderung zur heutigen Regelung besteht darin, dass die Dauer bezahlter Ferien von vier auf sechs Wochen pro Jahr erhöht wird. 

Bezahlt
Wie bisher beziehen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während den Ferien den ordentlichen Lohn weiter. Sie sind während den Ferien in Bezug auf den Lohn nicht schlechter gestellt als während der Arbeitszeit. Der Ferienlohn setzt sich demnach aus dem Grundlohn und den Zulagen dauernden Charakters wie beispielsweise regelmässige Schichtzulagen oder Provisionen zusammen. Ebenso sind Naturalleistungen wie Unterkunft, Verpflegung, Trinkgelder, etc. Bestandteil des Gesamtlohnes. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit unregelmässigen Einsätzen und schwankendem Monatslohn ist vom Durchschnittslohn während einer bestimmten Zeitdauer, beispielsweise eines Jahres, auszugehen.

Die Änderung zur heutigen Regelung besteht darin, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während sechs, anstatt wie bisher während vier Ferienwochen ihren ordentlichen Lohn weiter beziehen. 

Ferien
Am rechtlichen Verständnis der Ferien ändert sich nichts. Alle gesetzlichen und gerichtlichen Bestimmungen, die nicht die Dauer der Ferien betreffen, haben unveränderte Gültigkeit. 

Ferien dienen der Erholung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ferien sind arbeitsfreie Zeit. Während dieser Zeit darf die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht einer anderen entlöhnten Arbeit nachgehen. 

Die Ferien sind in der Regel im Verlauf des betreffenden Kalenderjahres zu beziehen. Dabei müssen wenigstens zwei Ferienwochen zusammenhängen. Den Zeitpunkt der Ferien bestimmt der Arbeitgeber. Er nimmt dabei aber Rücksicht auf die Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit dies mit den Interessen des Betriebs vereinbar ist. Das Festlegen des Ferienzeitpunktes obliegt demnach der gegenseitigen Verständigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Der Zeitpunkt der Ferien wird rechzeitig vereinbart, damit die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer die notwendigen Vorbereitungen treffen kann. 

Die Ferien müssen als solche bezogen werden und dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden. Die Gerichtspraxis kennt zwei Ausnahmen: Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses wird der Ferienanspruch durch einen Lohnzuschlag abgegolten, wenn mehr Ferientage zu beziehen sind, als Arbeitstage übrig bleiben. 

Die zweite Ausnahme betrifft den Fall der kurzfristigen Teilzeitarbeit mit stark schwankender Beschäftigung, wobei der Ferienanspruch durch einen Lohnzuschlag abgegolten werden darf. Die einzige Änderung zur heutigen Regelung besteht darin, dass sich der Lohnzuschlag dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 8.33 Prozent (Entschädigung für vier Ferienwochen) auf 13.04 Prozent (Entschädigung bei sechs Ferienwochen) erhöht. 

Jährlich
Die Änderung zur heutigen Regelung besteht darin, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb eines Kalenderjahres Anspruch auf sechs Wochen bezahlte Ferien haben anstatt wie bisher auf vier Wochen. Die anderen Regelungen bleiben gleich. Wie bisher sind für ein unvollständiges Kalenderjahr Ferien entsprechend der Dauer des Anstellungsverhältnisses im betreffenden Jahr anteilsmässig zu gewähren. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wie bisher einen Anspruch darauf, ihre Ferien im Verlauf des Kalenderjahres zu beziehen. 

Mindestens
Wie bisher sind Ferienregelungen erlaubt, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen. Neu wird das gesetzliche Minimum von vier auf sechs Wochen bezahlte Ferien für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht. Das bedeutet, dass die Regelungen, die heute weniger als sechs Wochen Ferien vorsehen, wegfallen, und die Reglungen, die mehr als sechs Wochen Ferien vorsehen, weiter bestehen bleiben. 

6 Wochen

Heute sieht das Obligationenrecht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis einen Anspruch auf vier Wochen bezahlte Ferien, für Lehrlinge und Jugendliche bis zum vollendeten 20. Altersjahr auf fünf Wochen bezahlte Ferien vor. In den öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnissen gelten die gleichen Ansprüche. In der Realität sehen die Ferienregelungen anders aus: Im Durchschnitt hatten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits im Jahr 2004 fünf Wochen bezahlte Ferien pro Jahr. Allerdings unterscheiden sich die Ferienansprüche stark nach Branchen und Altersklassen. Eine Vorreiterrolle übernehmen gesamtarbeitsvertragliche Regelungen, die bereits fünf oder mehr Wochen bezahlte Ferien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestimmter Branchen festschreiben und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab dem 50. oder 60. Lebensjahr sechs oder sieben Wochen bezahlte Ferien gewähren. 

Teilzeitangestellte haben den gleichen Ferienanspruch wie Vollzeitangestellte, wobei sich ihr Lohn im Verhältnis zu ihrem Beschäftigungsgrad bemisst. Bei unregelmässigen Einsätzen ist vom Durchschnittslohn während einer bestimmten Zeitdauer, beispielsweise eines Jahres, auszugehen. 

Die Änderung zur heutigen Regelung besteht darin, dass der Anspruch der bezahlten Ferien für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf sechs Wochen erhöht wird. 

Erste Übergangsbestimmung 

Die erste Übergangsbestimmung legt fest, wie die Initiative „6 Wochen Ferien für alle“ umgesetzt werden soll. Mit Annahme der Initiative durch Volk und Stände tritt der Artikel 110 Absatz 4 unmittelbar in Kraft. Mit Beginn des Kalenderjahrs, das auf die Annahme der Initiative folgt, wird der Ferienanspruch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf mindestens fünf Wochen erhöht. In den darauf folgenden fünf Kalenderjahren steigt dann der Anspruch jährlich um einen Tag
. 

Diese stufenweise Einführung des Anspruches von sechs Wochen Ferien ermöglicht eine realistische Planung und Umsetzung in die Praxis. 

Zweite Übergangsbestimmung 

Die zweite Übergangsbestimmung regelt die Anpassung der Bundesgesetzgebung und die Verordnungskompetenz des Bundesrates. Zwar ist Artikel 110 Absatz 4 unmittelbar anwendbar. Das bedeutet, das die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich in zivilrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Verfahren auf Artikel 110 Absatz 4 berufen und damit ihren Anspruch auf 6 Wochen Ferien durchsetzen können. Dennoch ist aus rechtspolitischen Überlegungen die Bundesgesetzgebung anzupassen und dem Bundesrat eine vorübergehende Verordnungskompetenz bezüglich der Umsetzung der Volksinitiative zu ermöglichen. 
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Mit der Annahme tritt gleichzeitig auch die Teilrevision der Bundesverfassung in Kraft. 


Mindestbestimmung am 1. Januar 2013: 5 Wochen Ferien für alle.


Mindestbestimmung am 1. Januar 2014: 5 Wochen und 1 Tag Ferien für alle.


Mindestbestimmung am 1. Januar 2015: 5 Wochen und 2 Tage Ferien für alle.


Mindestbestimmung am 1. Januar 2016: 5 Wochen und 3 Tage Ferien für alle.


Mindestbestimmung am 1. Januar 2017: 5 Wochen und 4 Tage Ferien für alle.


Mindestbestimmung am 1. Januar 2018: 6 Wochen für alle.
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ferien und feiertage

				bezahlte Ferien		bezahlte Feiertage

		Finnland		30		9
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Tabelle3

		Wer hat am meisten Freizeit?

				Ferien und bezahlte Freitage		Wochenarbeitzeit

		Schweiz		31		40.5

		Grossbritannien		38		38.4

		Irland		35		40.8

		Italien		39		39.5

		Belgien		32		37.6

		Deutschland		43		37.8

		Niederlande		39		36.8

		Frankreich		35		35






_1258987452.xls
Diagramm1

		Arbeitsleben

		Arbeits- und Privatleben

		Privatleben

		Keine Meinung



Prozent der Arbeitnehmenden

Quellen des Belastungsdrucks

58.1

36.4

4.5

1



Diagramm2

		Arbeitsleben

		Arbeits- und Privatleben

		Privatleben



Prozent der Arbeitnehmenden

58.1

36.4

4.5



Tabelle1

		Quellen des Belastungsdrucks

		Arbeitsleben		58.1

		Arbeits- und Privatleben		36.4

		Privatleben		4.5

		Keine Meinung		1
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Datenquelle Graphik

		Arbeitsproduktivität nach geleisteten Arbeitsstunden

				Produktivität                               Index (1991 = 100)		Produktivität                               Index (1992 = 100)

		1992		101.0		100		1 Prozent		1.01

		1993		101.8		100.79

		1994		102.3		101.29

		1995		104.0		102.97

		1996		106.3		105.25

		1997		109.1		108.02

		1998		110.1		109.01

		1999		109.3		108.22

		2000		112.4		111.29

		2001		114.4		113.27

		2002		115.4		114.26

		2003		114.7		113.56

		2004		114.9		113.76

		p = provisorisch

		Quelle BfS

		Reallohn

				Reallohn                               Index (1991 = 100)		Reallohn                               Index (1992 = 100)

		1992		280		100.00		1 Prozent		2.80

		1993		278		99.29

		1994		280		100.00

		1995		279		99.64

		1996		280		100.00

		1997		280		100.00

		1998		282		100.71

		1999		280		100.00

		2000		279		99.64

		2001		284		101.43

		2002		287		102.50

		2003		289		103.21

		2004		289		103.21

		p = provisorisch

		Quelle BfS
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Tabelle1

				bezahlte Ferien		bezahlte Feiertage

		Finnland		30		9

		Frankreich		30		1

		Norwegen		25		2

		Schweden		25		0

		Oesterreich		22		13

		Portugal		22		13

		Spanien		22		12

		Italien		20		13

		Belgien		20		10

		Deutschland		20		10

		Dänemark		20		9

		Irland		20		9

		Greichenland		20		6

		Niederlande		20		0

		Grossbritanien		20		0

		Schweiz		20		0
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